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EINwCENERGE~.E::NDE NEUENDORF 

S C H U T Z Z O N E N - R E G L E M E N T 

für die 

Quellwasserfassung Wolfwilerstrasse 

( Hauptquelle ) 

Die Einwohnergemeinde Neuendorf erlässt zur Sicherstellung der Trinkwasser 

versorgung, gestützt auf das kantonale Gesetz über die Rechte am Wasser, 

für die im Plan 1 :2'000 ausgesch~ede~en Schutzzonen fo1gendes Reglement 

als integrierender Bestandteil des P1anes: 

Art. 1 Ge1tungsbereich und Zweckbestiirrnuna 

Das Reglement gilt fUr die im Schutzzonenplan ausgeschiedenen Schutz 

gebiete. Es dient dem Zweck, das Quellwasser soweit als möglich gegen 

alle schädigenden Einflüsse hyg~enischer, bakteriologischer und che 

mischer-Art zu schützen. 

Art.2 Umfang und Unterteilung 

Die Schutzzonen sind aufgrJnd hydrogeologischer Untersuchungen aus 

geschieden und in die nachstehe::den, im Plan eingezeichneten drei 

Teilzonen gegliedert worden: 

Zone I = Fassungsbereich 

Zone II = Engere Schutzzone 

Zone III = Weitere Schutzzone 
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Art.3 Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen 

Die Gewässerschut:gesetzgebung verpflichtet jede:mann, alle nach den 

Umständen erforderliche Sorgfalt anzLIWenden, um die Verunreinigung der 

ober- und unterirdischen Gewässer zu vermeiden. Sie untersagt, Stoffe 

jeder Art, die geeignet sind, das Wasser zu verunreinigen, mittelbar 

oder unmittelbar in die Gewässer einzubringen, abzulagern oder in den 

Untergrund versickern zu lassen (Art. 13 und 14 des Eidg. Gewässer 

schutzgesetzes). 

Die im folgenden für die einzelnen Teilzonen verfUgten Nutzungsein 

schränkungen sind einzuhalten. Bei der Bewirtschaftung sind jeweils 

nur die zugelassenen Mittel und Stoffe anzuwenden. Ferner sind, soweit 

nicht nachstehend Abweichungen und Ausnahmen festge1egt sind, die Richt 

linien und Empfehlungen der eidgenössischen Fachinstanzen zu beachten. 

Legende: + = zuläss~g 

= untersagt 

b = nur mit Genehmigung der Gewässerschutzbehörde. Als Grund 

lage für die Beurteilung und allfällige Bewilligungser 

teilung gilt insbesondere die "~eg1eitung zur Ausscheiduns 

von Grundwasserschutzzonen" des Bundesamtes für t.Jmwelt 

schutz vom Oktober 1977 mit de~ darin aufgeführten Ver 

ordnungen und Vorschriften. 

1), 2), 3), 4) = siehe Einschränkungen in entsprechender Zone 
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3. 1 Land- und forstwirtschaftliche Nutzuno s I II 11 I 

a) Bodennutzuno 

Graswirtschaft 

Weidegang 

Ackerbau 

Kleingärten 

Landw. Intensivkulturen 

Wald 

+ + 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ + + 

b) Düngung 

Gründüngung (abgemähtes Gras liegen lassen) 

Ausbringen von Gülle, Mist, Kehrichtreife 
kompost und hygienisiertem K1ärsch1al'l1Tl 

1) In Zone S II gilt: pro Gabe darf nicht 
mehr als 30 m3 F1üssigkeit oder 20 m3 
Mist oder Kehrichtreifekompost je ha aus 
gebracht werden; im Jahr sind 2 bis 3 
Einze1gaben zulässig. Die Gaben sind 
gleichmässig zu verteilen. Versch1auchun 
gen sind nicht gestattet; AnsaJ'TITllungen 
von Gülle usw. in Ge1ändevertiefungen 
sind zu vermeiden. Der Boden darf während 
des Ausbringens weder gefroren, mit 
Schnee bedeckt noch wassergesättigt sein. 
Deshalb ist das Ausbringen bei oder kurz 
nach starken Regenfällen sowie während 
oder kurz nach der Schneeschmelze zu un 
terlassen. Brachliegende Aecker, d.h. 
Aecker ohne Gründecke sollen nicht gedüngt 
we~den; vor allem dann nicht, wenn nicht 
unmittelbar danach Kulturen heranwachsen. 

Ausbringen von nicht hygienisiertem K1är 
sch1a.Iml, Kehrichtroh- und Frischkooipost 

Anwendung von Hande1sdünger (gern. dem Dünge 
plan) 

Lanzendünger 

+ + + 

1) 
+ + 

+ 

+ + 
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s I II III 
c) Pflanzenschutz, Unkrautvertilgung 

Chemische Pflanzenschutzmittel und 
ähnliche Agrikultur-Chemikalien, ein 
schliess1ich Phytohormonen 

2) In den Zonen S II und S III gilt: 
Vorbehalten bleiben die durch die 
Eidg. landwirtschaftliche Forschungs 
anstalten im Pf1anzenschutzmitte1ver 
zeichnis aufgeführten Einschränkungen. 

Forstchemikalien bei gelagertem Nutzholz 

Herbizide 

3) In den Zonen S II und S III gilt: 
Vorbehalten b1eiben die durch die 
Eidg. landwirtschaftliche Forschungs 
anstalten im Pflanzenschutzmittelver 
zeichnis aufgeführten Einschränkungen. 
Fo1gende Produkte sind verboten: 
TCA, Dalapon, ~~itrol, Dazornet (DMTT), 
Aldicarb, DD. Die Liste wird weiterge 
führt. 

Zubereiten und Beseitigen der erwähnten 
Mittel 

4) In der Zone S III gilt: bei der Manipu 
lation mit d~esen Stoffen darf nicht 
die Gefahr e~ntreten, dass sie in kon 
zentrierter Form in den Untergrund ge 
langen. 

2) 
+ +2) 

3) + 

+ 
3) 

+ 

• + 4) 

d) Bewässeruna mit 

Oberflächenwasser 

{geklärtem) Abwasser 

+ 
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e) Uebriges 

Güllengruben, erdverlegte Gü11enleitungen, 
Güllenzapfstellen und Ueberflur-Güllenbe 
hälter (bis max. 300 m3 Inhalt) 

Güllenteiche 

Mistablagerung bei der Stallung(auf Platte) 

Mist-Zwischenlagerung auf dem Feld 

Beseitigung von Jauche und Mist über 
das Mass der pflanzenbaulichen Bedürf 
nisse 

3.2 Sport- und Parkan1agen 

Sportplätze und Parkanlaaen, Freibäder 

- deren sanitäre Einrichtungen mit Kana 
lisationsanschluss 

- deren sanitäre Einrichtungen ohne Ka 
nalisationsanschluss 

- deren Kartanlagen (z.B. Tennisplätze) 

- deren GrLlnflächen (Spielfe1der, Liege- 
wiesen) 

5) bei der Erstellung und Pflege dürfen 
keine wassergefährdenden Materialien 
verwendet werden. Zur Pflege vgl. Ab 
schnitt 3. 1.c 

Ze1tplätze 

Plätze für Wohnwagen und Mobilheime 
- mit individuellen, installierten Kana 

lisationsanschlüssen 

- ohne Kanalisationsanschlüsse 

Wi1dparkanlage 

Weidebetrieb mit Wildtieren 

Tierarten, die Erdb~ten (Gänge, Löcher) 
errichten 

Tierunterstand, Blockhaus (mirrdestens 
1 Seitenwand offen) 

6) Beschränkung der Tierzahl: 
Bis zu 10 grössere Wildtiere (z.B.Rehe) 
pro ha 
und bis zu 20 kleine Wildtiere pro ha 

s I II III 

+ 

+ 

+ 

+5) 

+5) 

+5) 

+S) 

+ 

+ 

+6) +6) 

+7) 
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s I II III 
7)Der Tierunterstand muss auf die be 

stehende Deckschicht fundiert werden 
(keine Einbindung). 

3.3 Bauliche Anlaaen 

3.3.1 Neubauanlaaen 

a) Hochbauten 

- ohne Scmiutzwasseranfall, ohne Erzeugung, 
Verwendung, Beförderung, Umschlag, 
Lagerung von wassergefährdenden Stoffen. 

- mit Schmutzwasseranfall, in denen grund 
bzw. que11wassergefährdende Stoffe weder 
erzeugt, ver~endet, umgeschlagen, be 
fördert oder gelagert werden. Zuge:assen 
sind allenfalls Mineralölprodukte tur 
eigene Heizzwecke (siehe Art. 3.3.d die 
ses Reglementes) 

- mit Schmutzwasseranfall, mit nur geringer 
Er:eugung, Verwendung, Bercirderung, 
L3gerung und geringen Umsch1ag von wasser 
gefährdenden Stoffen. 

- gewerbliche und industrielle Betr~ebe, 
die wassergefährdende Stoffe erzeugen, ver 
wenden, umschlagen, berordern oder 
1 agern. 

b) Abwasseranlagen 

- Schmutzwasserleitungen. 

- Sickerschächte tur alle Abwässer, Kühl- 
wasser, Wärmepumpenwasser 

- Sickerschächte tür Dachwasser 

c) Verkehrsanlagen 

- Strassen unter Einhaltung der Richt 
linien des Eidg. Oeparte~entes des Innern 
betr. Gewässerschutzmassnahmen beim 
Strassenbau vom 27. 5. 1963 

- landwirtschaftliche Flurwege 

- Parkplätze, Autoabstellflächen ohne 
Wasseranschluss 

+ + 

+ 

b 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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s I II III 
(Fortsetzung Verxehrsanlagen) 

- Private Garage~vorplätze mit Wasser7 
anschluss, private Einzel-Autowasch7 
plätze (mit dichtem Belag, Randbor 
düren und Ableitung des Wassers in 
Kanalisation) 

- Anwendung von Schädlingsbekämpfungs 
mitteln, Herbiziden und Phytohonnonen 
an Wegen und Strassen vgl. Art. 3.1.c 

d) Tankanlagen, Rohrleitungen 

Massgebend ist der Art.23 der Verord 
nung des Bundesrates vom 28.9.1981 
über den Schutz der Gewässer vor was 
sergefährdenden Flüssigkeiten (VWF), 
sowie die Eidg. Technischen Tankvor 
schriften (TTV). 

- freistehende Lagerbehälter mit Flüs 
sigkeiten der Wassergefährdungsklasse 
2, die ausschliesslich der Wasserauf 
bereitung dienen sowie die dazugehöri 
gen freistehenden Rohr1eitungen und 
Abfüll s te 11 en 

- erdverlegte Anlagen 

- freistehende Anlagen 

7) in der Zone S III sind nur folgende 
Anlagen zulässig, soweit sie den für 
die Zone S 3 geltenden VWF- und TTV 
Bestimmungen entsprechen: 

- Gebinde mit einem Gesamtnutzvolumen 
bis 450 1 je Schutzbauwerk 

- freistehende Laaerbehälter bis zu 
einem Gesamtnut;volumen von 30 m3 
je Schutzbauwerk, sofern sie nur 
Heiz- und Dieselöl zur Energiever 
sorgung für höchstens 2 Jahre ent 
halten, sowie die dazugehörigen 
freistehenden Rohrleitunaen und 

'1 

Abfü 11 s te 11 en 
- Betrie~san1agen mit Flüssigkeiten 

der Wassergerahrdungsk1asse 1 bis 
450 1 und der K1asse 2 bis 2000 1 

- Rohr1eitungen rur gasförmige Brenn 
stoffe 

+ 

+ + + 

+ + 
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s I II III 
e) Kreisläufe, die dem Grund bzw. Quell 

wasser und Boden Wänne entziehen oder 
abgeben 

3.3.2 Bestehende Bauten und Anlaaen 

- Abwasseranlagen 

8) Der bauliche Zustand der Abwasseran- 
1agen ist zu überprüfen, wenn Verdacht 
auf UnstilTITligkeiten besteht. Mängel 
sind innert l Jahr nach der Prüfung zu 
beheben. Wenn unmittelbare Gefahr einer 
Que11wasserverschmutzung besteht, sind 
die notwendigen Reparaturen sofort 
durchzuführen. 

8) 

3.4 Terrainveränderungen 

Aufschüttungen mit sauberem Aushub 
material 

Geländeabtragungen 

9) Maximale Abtragung 1,2 m 

3.5 Andere Nutzung 

Materiallager von festen, unlöslichen 
Stoffen 

Offene Materiallager von löslichen, 
wassergefährdenden Stoffen 

Lager von Kehrichtkompost und Klär 
schlarrrn 

Deponie von sauberem Aushubrnaterial 

De~s.nie von Kehricht und Abbruch 
material 

Wasenplätze 

Kiesgruben, Lehmgruben 

+ + 

+ 9) 

+ + 

+ + 

Friedhof 

AltautosaITTT1elplätze 
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3.6 Gewässerschutzmassnahmen während der Ausruhruna von Bauten 

Die Anlage von Baulatrinen mit Sickergrube ist in den Zonen 
I, II und III unzulässig. 
Für die in den vorstehenden Abschnftten genannten, mit Bauar 
beiten verbundenen Nutzungen sind während der Bauphase in der 
Que1lwasserschutzzone die folgenden Bedingungen in die Bau 
bewilligung aufz~nehmen: 

- Die Baumaschinen sind abends und wochenends abseits der Bau 
grube aufzustellen. Das Reinigen und Auftanken sowie Reparieren 
der Maschinen und Fahrzeuge darf nu~ auf einem geschützten Platz 
(z.B. Betonwanne, dichter, überdeckter Platz) erfolgen 

- Oelfässer, Kannen etc. mit Treibstoff, Schmieröl und anderen 
wassergefährdenden Flüss~gkeiten sind in eine Wanne mit 100% 
Auffangvolumen zu stellen. 

- Die Bauabfälle der verschiedenen Handwerker dürfen nicht als 
Auffüllmaterial in der Baugrube deponiert werden. Jegliches Ent 
leeren von Flüssigkeiten in die Baugrube ist untersagt. Für 
Bauabfälle ist eine Mulde bereit zu stellen. 

- Auf dem Bauplatz ist eine der gelagerten Oelmenge entsprechen 
de Menge eines Oe,binders bereit zu stellen 

- Der Platz, auf welchen die 3etonmischan1age zu stehen korm,t
1 

ist 
dicht zu gesta1ten. Die anfa11enden Abwässer sind vor dem Ab1ei 
ten in einen Absetzschacht und anschliessenden Kanal mit Kies 
füllung zu leiten. Je nach Bedarf sind die Absetzbecken zu leeren 
sowie das Kiesmaterial im Kanal zu ersetzen. 

- Die Lagerung von geöltem und geschmiertem Schalungsmaterial ist 
in den Zonen I und II unzulässig. 

A11e auf der Baustelle beschäftigte Personen sind insbesondere durch 
persönliche Instruktion und durch Anschlag auf diese Vorschriften 
aufmerksam zu machen. 

Art.4 Ausnahmen 

Ausnahmen von den vorstehenden Vorschriften können mit Zusti1T1T1ung 

der Einwohnergemeinde Neuendorf beim Vorliegen zwingender Gründe 
vom Kantonalen Amt rur Wasserwirtschaft zugelassen werden, sofern 

der Nachweis erbracht ist, dass dadurch keine unmitte1bare oder 

spätere Gerahrdung der Quellfassung erfo1gt. 

Art.5 Zuständigkeit 

Wo nichts anderes en-iähnt (Legende: b) ist die Einwohnergemeinde 

Neuendorf rur die Anwendung und Kontrolle dieses Reglementes zu 

ständig. 
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Art.6 Geltunasdauer 

Der Schutzzonenp1an und dieses Reg1ement ge1ten auf unbestiITJTite Zeit. 

Künftige gesetzliche BestiITJTiungen des Bundes oder des Kantons bleiben 

vorbehalten. 

Art.7 Die vorstehend erwähnten öffentlich-rechtliche Eigentums- und Nutzungs 

beschränkungen sind bei den betroffenen Liegenschaften im Grundbuch wie 

fo1gt anzumerken: 

"Massnahmen zum Schutze des Grundwassers" 

Art.8 Der Schutzzonenplan und dieses Reglement treten nach Genehmigung durch 

den Regierungsrat des Kantons Solothurn mit der.Publikation im Amts 

blatt in Kraft. 

Genehmigt durch den Gemeinderat am J.7. •. JJ.Uli .19.8.5 ~~r :nn~ Derlü:t•;er: 
Genehmigt durch den Regierungsrat mit Beschluss Nr.'444, vom ..• 5,. Mai 1987 

Der Staatsschreiber: 
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A n h a n g 

Richtlinien 

- •wegleitung für den Gewässerschutz in der Landwirtschaft" 
(Düngung, Anschlusspflicht, Hofdüngenerwertung), herausgegeben 
vom Bundesamt für Land.,...irtschaft, Bundesamt für tJm,.ie1 t s chutz , 
Eidg. Meliorationsa~t und Eidg. land·,.irtschaft1iche Forschungs 
ansta1ten, Dez. 1979 

- •wegleitung zu einer um,.,eltgerechten Anwendung von Düngemitteln•, 
Eidg. 1andwirtschaftl. Forschungsanstalten, Eidg. Anstalt rur Was 
serve r sor qunq , Abwa s se r re i n i gung und Gewässerschutz ( EA\.JAG), Bun 
desamt für 0!17,,Je1tschutz, veröffentlicht in den Mitteilungen für 
die Schweiz. lanch,..irtschaft, ..?1_, 7 (1974) 

- "Düngungsrichtlinien für den Acker- und Futterbau•, Eidg. land- 
~; rts cha f t1. F orschungsa ns ta 1ten, vercff ent 1i cht in den Mi ttei- 
1 ungen rur die schweiz. Landwirtschaft, 20, 2, (1972) 

•Richt1inie!1 für d~e Ar.....-endung von K1ärsch1arrrn als Düngemittel in 
der L~nd~irtschaft", Eidg. land~irtschaftl. Forschungsanstalten, 
veröffentlicht in den Hitteilungen fUr die schweiz. Lanawirtschaft. 
20, 7, (1972) 

- "Me:kblatt über den Schutz des Wassers vor Schädlingsbekämpfungs 
mitteln" vom August 1972, herausgegeben von de!l Eidg. Anstalten 
für das forstliche Versuchs~esen, für Obst-1 Wein- und Garte!lbau, 
der EAwAG und der Eidg. Forschungsanstalt rur landwirtschaftl. 
Pflanzenbau. 

- VWF: Verordnung über den Sc~utz der G~ässer vor wassergefährden 
den Flüssigkeiten (28.9.1981). 

- TTV: Eidg. Technische Tankvorschriften vom 27.12.1967 und deren 
Nachträge. 


